
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1955/3/25 7Ob148/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.03.1955

Norm

JN §29

JN §54

ZPO §235 Abs4 E

ZPO §261 Abs1

Rechtssatz

Bei der Entscheidung über eine von der beklagten Partei erhobene Einwendung der Unzuständigkeit ist auf eine vorher

erfolgte Einschränkung des Klagebegehrens Bedacht zu nehmen.

Entscheidungstexte

7 Ob 148/55

Entscheidungstext OGH 25.03.1955 7 Ob 148/55
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